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fdE)aft Jorgen einberufene Verfammlung mar fefjr
gut befudft. Vad) einem Haren, eingehenben fReferate
non £>errn 2lrcl)iteït 9RüIIer 3ug über bie mögliche
Bebauung bei in fytage fteljenben Lanbîompleçel jroifctjen
©tärnifchhof unb Allmenbhölzli mürbe bie beftnitine ©rün»
bung einer ©emeinnü^igen Vaugenoffenfchaft befdjloffen.
Sie Statuten, roeldfe bereite im ©ntmurfe oorlagen, follen
in ber nädjfien Verfammlung burd)btraten unb aud) ber
befinitme Vorftanb gemätftt merben.

SdjulhaulMuproieït itt Söc^iton (8üridj). ©e=

meinberat, Sdjulpffege unb ©eroerbefdjul Äommiffion
SBehiîon einigten fleh in gemeinfamer Vefpredfung batjin,
für bie ißrimarfdjule ein neuel Sdjulgebäube
in Mlfid)t zu nehmen (auf bem ©ulbilloo) unb bal
jetzige Sdfutgebäube ganz jur Unterbringung non ©enterbe»
fd)ule, lanbroirtfchaftlicher 2Binterfd)ule, ©ärtnerfchule
itfro. ju nermenben. 2lud) ber @emeinbe=2Bohnungl»
bau mürbe all bringenb bezeichnet, ba in 20et)iîon
ber Vßohnunglmangel immer fühlbarer roerbe.

Staatlidje Sortierung ber Vautâtigïeit im Danton
Sern. (Schreiben ber Sireftion bes Innern an @e=

meinben, ©enoffenfdjaften unb ^rinate betreffenb bie
Vehebuttg ber Arbeitllofigfeit unb bie fförberung ber
^o^bautätigfeit.)

$ur Vetjebung ber Mbeitllofigïeit burch Vrbeitsbe»
fdfaffung, inêbefonbere burd) VotftanbSarbeiten unb jur
fförberuttg ber lpod)6autätigfeU îommt ben beiben Viimbel»
ratlbefchlüffen nom 23. 9Rai 1919 eine ganz erhebliche
Vebeutung ju. Sie in 2Iulfitf)t geftetlten Vunbelbei»
träge merben in Verbinbung mit ben Beiträgen bes
Âantonê, ber ©emeinben unb ^Dritter bie Söieberauf»
nähme ber Vautâtigïeit roefentlid) erteiltem.

©efudje um Suboentionen im Sinne ber genannten
VunbeSrat§befd)lüffe finb an unfere Sirettion ju richten
unb merben nom fantonaten Vrbeitlamte geprüft unb
enentuett an bas eibgettöffifdje Stmt für Slrbeitslofenfür»
forge rceitergeteitet merben.

Qebern ©efud) müffen aber bie Baupläne (1 : 50)
unb ein betaillierter Äoftennoranfdftag beigelegt merben.
Ser ©efucijfteller tjat fid) über bie Finanzierung beS

Dbjeîtel genau aulzuroeifen. Überhaupt finb alte Unter»
lagen einzureiben, bie über öal betreffenbe Vauoorhaben
ein fidjereê Urteil nermitteln Hmnen.

20er auf bie in Vebe ftefjenben Veitraglleiftungen
Slnfprud) ergeben mill, mirb gut tun, mit ben bezüglichen
©tngaben nicht zu Z°gern.

©enoffenfchüftlicfjer SÖohiumglbau in Vurgöorf.
£>ier hat fid) am 16. Quni eine SBohnbaugenoffen»
fdjaft mit Lehrer Vofharbt all ißräfibent an ber Spitje
gegrünbet, für bie bereits 78 Mmelbungen norliegen.
©I follen ©infamilienhäufer mit brei, nier ober fünf
Zimmern errichtet merben, unb z®ar in 9teit)enbauten.
3u jebem ©igenheim îommt ein ©arten non 200 bis
220 m* $nl)alt. 2dl Vaupreil rechnet man mit etroa
25,000 ffr. für jebeS £>aul unb t)offt namentlich auch
auf aulreidfenbe Unterftütjung burch bie ©emeinbe. Schöne
Vauplähe in näcfjfter Stahe ber Stabt flehen zur Ver»
fügung. Sie meitern Vorarbeiten follen fo geförbert merben,
baff bemnächft mit bem Vau begonnen merben fann.

Vaulirfjel au! Vetftal (©larul). (Storr.) Sie Sd)ul=
gemeinbenerfammlung Stetfial erteilte bem Schutrat Stuf»
trag, betreffenb Vau einer Surnhalle unb fonft noch be=

nötigter SdjuUofalitaten ifMue unb Koftennoranfchtäge
erftellen zu laffen unb ber nädfften Sd)ulgemeinbe zur
Vefchlufjfaffung norzulegen.

Vau eine! ffcrienheimè im ©larnerlanl). (Korr.)
Ser Äantonatnerbanb ber Qünglinglbünbe bei Vlauen
kreuze! Zürich mill auf ber SRütegg bei ffilzbad) eine
Ferienhütte erfiellen. Sie Ferienhütte befteîjt aul fünf
Zimmern unb einer ®üd)e.

Sie neue Verarbnuug Mer Me Vergebung doii

Bauarbeiten nob tieiernnien (Submiffions=

règlement) ber ©emeinbe ftorfdjad).
A. (Entftel^uttg 6eu üeror^nung.

3n Slrt. 22 ber ©emeinbeorbnung com 21. ffebruar
1909 mar feftgelegt: „Vauten unb Lieferungen finb in
ber Steget zur freien Äonfurrenz au»zufd)reiben. 3n einem

Spezialreglement follen bie bielbezüglichen ©runbfähe feft»
gefegt unb ba§ Submiffionsoerfat)ren genauer umfd)rieben
merben. Sie einheimifd)en fpanbel» unb ©eroerbetreibenben
finb mit tunlichfter Slbroed)llung Unb nach Vtöglidjt'eit zu
berücffid)tigen. ffür fteinere Slrbeiten unb Lieferungen t'ann
ein angemeffener Suraus aufgehellt unb ^Reparaturen unb
einzelne Unternehmungen auch in fRegie aulgeführt merben. "

Sie 2lu§füt)rung biefer Veftimmungen, fomeit el bie

Schaffung einel befonberen fReglementel betrifft, lieg lange
auf fid) marten, ©in erfter ©ntmurf bei Vauoorftanbel
nom SRärz 1910 mürbe non ber Vauîommiffion nicht
behanbett, meil man oorerft bal îantonate IReglement
abmarten mollte ; beim zweiten ©ntmurf nom $ahre 1915
ftanben allgemeine Vortlage uitb ^Richtlinien bei Sdjmeize»
rifchen ©eroerbeoereinl in Sicht; bie fpäter anbegehrte
Veftetlung einer Vorberatunglîommiffion unterblieb, meil
man ben fjfeitpunît für ungeeignet, bie örtlichen Verhalt»
niffe für ein befonbere! ^Reglement zu Hein eracl)tete. ©nb=
lief) befteüte ber Stabtrat zur Vorberatung bei neuen
©ntmurfel im Frühjahr 1918 eine befonbere Äommiffion,
beftehenb aul 5 SRitgliebern ber Vauîommiffion,. 2 Ver»
tretern bel ©emerbenereinl unb 2 Vertretern ber Strbeiter»

fd)aft. 3u rafch folgenben Sitzungen mar bie Vorlage
burd)beraten unb bem neuen ©emeinberat, ber am 1. 3"li
1918 feine Satigïeit aufnahm, zur Veratung unterbreitet.
Mein bie Veljanblung mürbe ntehrmall oerfchoben, fo
bah Zweite Lefung erft am 28. Februar 1919 beenbigt
mar. Sie fReferenbumsfrift blieb unbenü^t, roomit bie

neue Verorbnung in $raft treten tonnte.

B. (Einiges aus fcer Beratung.
Sie gröfjten SReinunglnerfchiebenheiten ergaben fich

über folgenbe fünfte '• Ausführung non iRegiearbeiten
burch bie ©emeinbe; ©eroährleiftung bei Vereinlrechte^
ber Arbeiter ; Lohnzufd)läge für Überzeit», Vad)t=, Sonn--
tagl» unb Söafferarbeit ; Slnroenbung ber Verorbnung
auf alle übrigen Vergebungen unb Lieferungen für bie
©emeinbe.
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schaft Horgen einberufene Versammlung war sehr

gut besucht. Nach einem klaren, eingehenden Referate
von Herrn Architekt Müller-Zug über die mögliche
Bebauung des in Frage stehenden Landkomplexes zwischen
Glärnischhof und Allmendhölzli wurde die definitive Grün-
dung einer Gemeinnützigen Baugenossenschaft beschlossen.
Die Statuten, welche bereits im Entwürfe vorlagen, sollen
in der nächsten Versammlung durchberaten und auch der
definitive Vorstand gewählt werden.

Schulhausbauprojekt in Wetzikon (Zürich). Ge-
meinderat. Schulpflege und Gewerbeschul - Kommission
Wetzikon einigten sich in gemeinsamer Besprechung dahin,
für die Primärschule ein neues Schulgebäude
in Aussicht zu nehmen (auf dem Guldisloo) und das
jetzige Schulgebäude ganz zur Unterbringung von Gewerbe-
schule, landwirtschaftlicher Winterschule, Gärtne'rschule
usw. zu verwenden. Auch der Gemeinde-Wohnungs-
bau wurde als dringend bezeichnet, da in Wetzikon
der Wohnungsmangel immer fühlbarer werde.

Staatliche Förderung der Bautätigkeit im Kanton
Bern. (Schreiben der Direktion des Innern an Ge-
meinden, Genossenschaften und Private betreffend die
Behebung der Arbeitslosigkeit und die Förderung der
Hochbautätigkeit.)

Zur Behebung der Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbe-
schaffung, insbesondere durch Notstandsarbeiten und zur
Förderung der Hochbautätigkeit kommt den beiden Bundes-
ratsbeschlüssen vom 23. Mai 1919 eine ganz erhebliche
Bedeutung zu. Die in Aussicht gestellten Bundesbei-
träge werden in Verbindung mit den Beiträgen des
Kantons, der Gemeinden und Dritter die Wiederauf-
nähme der Bautätigkeit wesentlich erleichtern.

Gesuche um Subventionen im Sinne der genannten
Bundesratsbeschlüsse sind an unsere Direktion zu richten
und werden vom kantonalen Arbeitsamte geprüft und
eventuell an das eidgenössische Amt für Arbeitslosensür-
sorge weitergeleitet werden.

Jedem Gesuch müssen aber die Baupläne (1 : 50)
und ein detaillierter Kostenvoranschlag beigelegt werden.
Der Gesuchsteller hat sich über die Finanzierung des
Objektes genau auszuweisen. Überhaupt sind alle Unter-
lagen einzureichen, die über das betreffende Bauvorhaben
ein sicheres Urteil vermitteln können.

Wer aus die in Rede stehenden Beitragsleistungen
Anspruch erheben will, wird gut tun, mit den bezüglichen
Eingaben nicht zu zögern.

Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Burgdorf.
Hier hat sich am 16. Juni eine Wohn bau genossen-
schaft mit Lehrer Boßhardt als Präsident an der Spitze
gegründet, für die bereits 78 Anmeldungen vorliegen.
Es sollen Einfamilienhäuser mit drei, vier oder fünf
Zimmern errichtet werden, und zwar in Reihenbauten.
Zu jedem Eigenheim kommt ein Garten von 200 bis
220 m2 Inhalt. Als Baupreis rechnet man mit etwa
25,000 Fr. für jedes Haus und hofft namentlich auch
auf ausreichende Unterstützung durch die Gemeinde. Schöne
Bauplätze in nächster Nähe der Stadt stehen zur Per-
fügung. Die weitern Vorarbeiten sollen so gefördert werden,
daß demnächst mit dem Bau begonnen werden kann.

Bauliches aus Netstal (Glarus). (Korr.) Die Schul-
gemeindeversammlung Netstal erteilte dem Schulrat Auf-
trag, betreffend Bau einer Turnhalle und sonst noch be-

nötigter Schullokalitäten Pläne und Kostenvoranschläge
erstellen zu lassen und der nächsten Schulgemeinde zur
Beschlußfassung vorzulegen.

Bau eines Ferienheims im Glarnerland. (Korr.)
Der Kantonalverband der Jünglingsbünde des Blauen
Kreuzes Zürich will auf der Rütegg bei Filzbach eine
Ferienhütte erstellen. Die Ferienhütte besteht aus fünf
Zimmern und einer Küche.

Sie >me Verordnung über die Vergebung um
Bumrdeiteu md Liesermgen (SnlnnWns-

regt««) der Gemeinde RorWch.
Entstehung der Verordnung.

In Art. 22 der Gemeindeordnung vom 21. Fehruar
1909 war festgelegt: „Bauten und Lieferungen sind in
der Regel zur freien Konkurrenz auszuschreiben. In einem

Spezialreglement sollen die diesbezüglichen Grundsätze fest-
gesetzt und das Submissionsverfahren genauer umschrieben
werden. Die einheimischen Handel- und Gewerbetreibenden
sind mit tunlichster Abwechslung Und nach Möglichkeit zu
berücksichtigen. Mr kleinere Arbeiten und Lieferungen kann
ein angemessener Turnus ausgestellt und Reparaturen und
einzelne Unternehmungen auch in Regie ausgeführt werden. "

Die Ausführung dieser Bestimmungen, soweit es die

Schaffung eines besonderen Reglementes betrifft, ließ lange
aus sich warten. Ein erster Entwurf des Bauvorstandes
vom März 1910 wurde von der Baukommission nicht
behandelt, weil man vorerst das kantonale Reglement
abwarten wollte; beim zweiten Entwurf vom Jahre 1915
standen allgemeine Vorschläge und Richtlinien des Schweize-
rischen Gewerbevereins in Sicht; die später anbegehrte
Bestellung einer Vorberatungskommission unterblieb, weil
man den Zeitpunkt für ungeeignet, die örtlichen Verhält-
nisse für ein besonderes Reglement zu klein erachtete. End-
lieh bestellte der Stadtrat zur Vorberatung des neuen
Entwurfes im Frühjahr 1918 eine besondere Kommission,
bestehend aus 5 Mitgliedern der Baukommission,. 2 Ver-
tretern des Gewerbevereins und 2 Vertretern der Arbeiter-
schaft. In rasch folgenden Sitzungen war die Vorlage
durchberaten und dem neuen Gemeinderat, der am 1. Juli
1918 seine Tätigkeit aufnahm, zur Beratung unterbreitet.
Allein die Behandlung wurde mehrmals verschoben, so

daß die zweite Lesung erst am 28. Februar 1919 beendigt
war. Die Referendumsfrist blieb unbenützt, womit die

neue Verordnung in Kraft treten konnte.

k. Einiges aus der Beratung.
Die größten Meinungsverschiedenheiten ergaben sich

über folgende Punkte: Ausführung von Regiearbeiten
durch die Gemeinde; Gewährleistung des Vereinsrechtes
der Arbeiter; Lohnzuschläge für Überzeit-, Nacht-, Sonn-
tags- und Wasserarbeit; Anwendung der Verordnung
aus alle übrigen Vergebungen und Lieferungen für die
Gemeinde.
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1. 2luSfüßrung oon Segiearbeiten buret)
bie ©emeinbe (2lrt. 4).

3m ©ntrourf roar oorgefeßen, baß bie ©emeinbe
2trbeiten in eigener Segie ausführe:

#) Sie ben geroößnlicßen IXnterfjatt befteßenber 2ln=

lagen betreffen;
b) bie ben Setrag oon ffr. 2000.— ni<ßt überfteigen ;

• c) bie nötig finb, um ben als ftänbig angeftetlten
Arbeitern bauernb 99efcf)äftigung ju bieten.

Sie SorberatungSfommiffion änberte bie Seftimmung b
in ber StBeife ab, baß iïiegiearbeit buret) bie ©emeinbe
möglich ift, fofern ber Soranfcßtag für baS einzelne Sau»
raerî ben betrag oon ffr. 2500.— für Siefbauarbeiten
ober ffr. 1000.— für fradjbauarbeiten nicf)t überfteigt.
Sie Seftimmung unter c tourbe geftrießen, raeil man
befürchtete, bafî auf biefe Sßeife mehr Arbeiter eingeftellt
toerben fönnten unb man bann genötigt roäre, oermehrte
Arbeiten in eigener Segie auszuführen, bamit fie bauernb
befchäftigt mären.

Ser ©emeinberat beließ bie neuen 2lnfäße für Sief»
unb fpoeßbauarbeiten unb ftimmte mehrheitlich bent ur=
fprünglicßen ©ntmurf unter c ju,. ooit ber ©rroägung
auSgeßenb, öaß e§ leinen Sinn hätte, Arbeiten an Sritte
äu oergeben unb unterbeffen eigenes, ftänbigeS ißerfonal
uorübergebenb ober bauernb ju entlaffen. ©egen attfättige
Stißbräucße beftef)t bie Stufficht ber gemeinberätlicßen
©efdjäftsprüfungsfommiffion unb baS 9^ecf)t zur 3nter»
pettation.

2. Sie ©eroährleiftung beS SereinSrecßteS
ber Arbeiter (2trt. 20, t).

Son ber QSerüdffic^tigung follten auSgefcßloffen toerben
foleße Angebote, bie oon Unternehmern eingereicht- finb,
m bie bas SereinSrecßt ber Arbeiter nidE)t refpeïtieren."
®er Stabtrat mehrte fieß bagegen, öaß er als oergebenbe
Seßörbe bie fehr umftrittene ffrage entfd)eiben foil, ob
^a§ burch baS ©efeß ja feßon gemährleiftete 9Serein§ec£)t
frer Arbeiter oom Unternehmer oerleßt morben fei ober
uießt. Ser Stabtrat îann in biefer ffrage, bei ber e§ oft
®erjmi(Jte ©renzfälle gibt, unmöglich ben dichter fpielen.
3ßenn man biefe Seftimmung aufnimmt, ßat es ben 9In»
lö)em, baß ba§ SereinSrecßt burtß bie ©emeinbe gerabeju
9emäßrleifiet ift; bann befielt bie ©efaßr, baß baS SereinS»
* e cß t zum SereinS j to a n g ausartet unb mißbraucht mirb.

Sie Stufnat)me biefer Seftimmung mürbe bann aueß meßr»
heittidh abgelehnt

3. Soßnzufcßläge (Slrt. 28).
Ser urfprünglicße Stntrag unb ber Sefcßluß ber Äom»

ntiffion lautete : Sofern StrbeitS» ober Sarifoerträge nichts
anbereS beftimnten unb foroeit e§ fid) nießt um Schießt»
arbeit ßanbelt, hoben bie Unternehmer für Überftunben
minbeftenS 25%, für -Sacßt», SonntagS» unb »Söffet»
arbeit minbeftenS 50% Soßnzufcßlag zu entrichten; für
gefährliche Arbeiten, bie auSnaßmSroeife auszuführen finb,
ift ein angemeffener Soßnzufcßlag zu bezahlen.

fpier mürben folgenbe Einträge gefteltt : Soßnzufcßläge
finb zu bezahlen: 25% bis abenbS 8 Ußr; 50% oon
8—10 Ußr; 100% oon 10—6 Ußr, fomie für Sonn»
tags» unb Sßafferarbeit. Sie Äommiffion mußte ben
Strtitel nodßmalS beßanbetn unb feßtug oor: 50 % oon
7 Ußr abenbS bis 6 Ußr morgens, fomie für SonntagS»
arbeit; 100% für Arbeiten im SBaffer. SJtan raollte
oon 6—7 Ußr eine „fj&aufe" einfcßalten, bamit ber 2lr=
beiter eine Staßlzeit einnehmen îann unb nießt bie ©efaßt
befteßt, baß oont Arbeiter bie Slrbeit fünfttieß fo aus»
gebeßnt mirb, baß unbebingt mit 3uf<ßlag bebaeßte Über»

ftunben entfteßen; bafür mottte man bann aber feßon oon
7 Ußr an 50% bezahlen. Sie Vertreter ber Arbeiter
befürchteten, baß bei biefer „tßaufe", ber Arbeitgeber bie

Seftimmung z« feinem Vorteil fo auSnüßen tonnte, baß
eben bis 7 Ußr Überzeitarbeit geteiftet merben müffe,
oßne baß fie mit gufeßtag bezaßtt mirb. Statt bem alt»

gemeinen SfuSbrucf „SBafferarbeiten" mäßlte man auf
©runb gemachter ©rfaßrungen bie genauere Umfcßreibung
„Arbeiten im SSÖaffer". ^n ber erften Sefung naßm
man biefen neuen Sorfcßlag an, mit bem 3ufaß, baß
SonntagSarbeiten ber 3uftimmung ber Seßörben bebürfen.

Sor ber zweiten Sefung mürbe bie Sauîommiffion
beauftragt, roenn irgenb möglicß noeß einen ©inigungS»
oorfdßlag zu erzielen. 2lus einer Steiße oon Sorfcßlägen
unb naeß eingeßenber AuSfpratße einigte man fuß auf
bie in Art. 28 angeführten Slnfäße, bie einftimmige 2ln»

naßme fanben:
25%, menn bie Überzeitarbeit in ben 3«itabf<ßnitt

oon 6 Ußr morgenS bis 8 Ußr abenbS fällt;
50 % oon 8 Ußr abenbS bis SJtitternadßt unb für

SonntagSarbeit ;
75®/o oon SRitternacßt bis morgeS 6 Ußr;
100 % für Arbeiten im SBaffer.
Somit hat man auch ben îommenben aSerßältniffen

bei einer oertürzten Arbeitszeit unb beim freien SamS»
tag=9tacßmittag Ste^nung getragen.

4. Slllgemeine ©ültigfeit ber SSerorbnung.
Urfprünglicß mar oorgefeßen : Sei allen übrigen Ser»

gebungen unb Sieferungen für bie ©emeinbe, für bie bie
Zuftänbige Seßörbe ben SSettberoerb befeßließt, finben bie

Seftimmungen ber neuen 23erorbnung finngemäße 2ln=

menbüng.
Um eine Sermifcßung ber SubmiffionSoerorbnung,

mie fie für baS Sauroefen nötig ift, mit ber Submif»
fion, -raie fie bei oerfeßiebenen ©emeinbebetrieben ißlaß
greifen îann (z. S. Sieferungen für ben Setrieb beS

^ranfenßaufeS, beS SßaifenßaufeS, für bie allgemeine
Sermaltung (anberortS für bie Scßulbebürfniffe), zu per»
ßinbern, mußte man bie neue Serorbnung ftreng auf bie

Sebürfniffe beS SauroefenS aufbauen unb in einem Scßtuß»
artiïel bie finngemäße Slnroenbung auf anbere Sermal»
tungSzmeige oorfeßen.

Ser urfprüngücße ülntrag mürbe oon ber ftommiffion
roeittragenb geänbert, inbent man für alle übrigen Ser»
gebungen unb Sieferungen, bie benSeträg oon $r. 1000.—
überfteigen, bie Serorbnung finngemäß angemenbet roiffen
raollte. Sie näßere Sluftlärung im ©emeinberat ergab
bann aber, baß gerabe ber ©eroerbeftanb, inSbefonbere
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1. Ausführung von Regiearbeiten durch
die Gemeinde (Art. 4).

Im Entwurf war vorgesehen, daß die Gemeinde
Arbeiten in eigener Regie ausführe:

«) Die den gewöhnlichen Unterhalt bestehender An-
lagen betreffen;

b) die den Betrag von Fr. 2000.— nicht übersteigen;
* e) die nötig sind, um den als ständig angestellten

Arbeitern dauernd Beschäftigung zu bieten.
Die Vorberatungskommission änderte die Bestimmung b

in der Weise ab, daß Regiearbeit durch die Gemeinde
möglich ist, sofern der Voranschlag für das einzelne Bau-
werk den Betrag von Fr. 2500.— für Tiefbauarbeiten
oder Fr. 1000.— für Hochbauarbeiten nicht übersteigt.
Die Bestimmung unter o wurde gestrichen, weil man
befürchtete, daß auf diese Weise mehr Arbeiter eingestellt
werden könnten und man dann genötigt wäre, vermehrte
Arbeiten in eigener Regie auszuführen, damit sie dauernd
beschäftigt wären.

Der Gemeinderat beließ die neuen Ansätze für Tief-
und Hochbauarbeiten und stimmte mehrheitlich dem ur-
sprünglichen Entwurf unter e zu,, von der Erwägung
ausgehend, daß es keinen Sinn hätte, Arbeiten an Dritte
zu vergeben und unterdessen eigenes, ständiges Personal
vorübergehend oder dauernd zu entlassen. Gegen allfällige
Mißbräuche besteht die Aufsicht der gemeinderätlichen
Geschästsprüfungskommission und das Recht zur Inter-
Pellation.

2. Die Gewährleistung des Vereinsrechtes
der Arbeiter (Art. 20, t).

Von der Berücksichtigung sollten ausgeschlossen werden
solche Angebote, die von Unternehmern eingereicht sind,
»die das Vereinsrecht der Arbeiter nicht respektieren."
Der Stadtrat wehrte sich dagegen, daß er als vergebende
Behörde die sehr umstrittene Frage entscheiden soll, ob
das durch das Gesetz ja schon gewährleistete Vereinsecht
der Arbeiter vom Unternehmer verletzt worden sei oder
uicht. Der Stadtrat kann in dieser Frage, bei der es oft
verzwickte Grenzfälle gibt, unmöglich den Richter spielen.
Wenn man diese Bestimmung aufnimmt, hat es den An-
schein, daß das Vereinsrecht durch die Gemeinde geradezu
gewährleistet ist; dann besteht die Gefahr, daß das Vereins-
5 echt zum Vereins zwang ausartet und mißbraucht wird.

Die Aufnahme dieser Bestimmung wurde dann auch mehr-
heitlich abgelehnt

3. Lohnzuschläge (Art. 28).
Der ursprüngliche Antrag und der Beschluß der Kom-

mission lautete: Sofern Arbeits- oder Tarifverträge nichts
anderes bestimmen und soweit es sich nicht um Schicht-
arbeit handelt, haben die Unternehmer für Überstunden
mindestens 25°/„, für -Nacht-, Sonntags- und Waffer-
arbeit mindestens 50 °/» Lohnzuschlag zu entrichten; für
gefährliche Arbeiten, die ausnahmsweise auszuführen sind,
ist ein angemessener Lohnzuschlag zu bezahlen.

Hier wurden folgende Anträge gestellt: Lohnzuschläge
sind zu bezahlen: 25°/o bis abends 8 Uhr; 50°/o von
8—10 Uhr; 100°/» von 10—6 Uhr, sowie für Sonn-
tags- und Wafferarbeit. Die Kommission mußte den
Artikel nochmals behandeln und schlug vor: 50°/» von
7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, sowie für Sonntags-
arbeit; 100°» für Arbeiten im Wasser. Man wollte
von 6—7 Uhr eine „Pause" einschalten, damit der Ar-
better eine Mahlzeit einnehmen kann und nicht die Gefahr
besteht, daß vom Arbeiter die Arbeit künstlich so aus-
gedehnt wird, daß unbedingt mit Zuschlag bedachte Über-
stunden entstehen; dafür wollte man dann aber schon von
7 Uhr an 50 °/o bezahlen. Die Vertreter der Arbeiter
befürchteten, daß bei dieser „Pause", der Arbeitgeber die
Bestimmung zu seinem Vorteil so ausnützen könnte, daß
eben bis 7 Uhr llberzeitarbeit geleistet werden müsse,

ohne daß sie mit Zuschlag bezahlt wird. Statt dem all-
gemeinen Ausdruck „Wafserarbeiten" wählte man aus
Grund gemachter Erfahrungen die genauere Umschreibung
„Arbeiten im Waffer". In der ersten Lesung nahm
man diesen neuen Vorschlag an, mit dem Zusatz, daß
Sonntagsarbeiten der Zustimmung der Behörden bedürfen.

Vor der zweiten Lesung wurde die Baukommission
beauftragt, wenn irgend möglich noch einen Einigungs-
Vorschlag zu erzielen. Aus einer Reihe von Vorschlägen
und nach eingehender Aussprache einigte man sich auf
die in Art. 28 angeführten Ansätze, die einstimmige An-
nähme fanden:

25 "/», wenn die Überzeitarbeit in den Zeitabschnitt
von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends fällt;

50°/g von 8 Uhr abends bis Mitternacht und für
Sonntagsarbeit;

75°/« von Mitternacht bis morges 6 Uhr;
100 °/o für Arbeiten im Wasser.
Damit hat man auch den kommenden Verhältnissen

bei einer verkürzten Arbeitszeit und beim freien Sams-
tag-Nachmittag Rechnung getragen.

4. Allgemeine Gültigkeit der Verordnung.
Ursprünglich war vorgesehen: Bei allen übrigen Ver-

gebungen und Lieferungen für die Gemeinde, für die die
zuständige Behörde den Wettbewerb beschließt, finden die

Bestimmungen der neuen Verordnung sinngemäße An-
wendüng.

Um eine Vermischung der Submissionsverordnung,
wie sie für das Bauwesen nötig ist, mit der Submis-
sion, -wie sie bei verschiedenen Gemeindebetrieben Platz
greifen kann (z. B. Lieferungen für den Betrieb des

Krankenhauses, des Waisenhauses, für die allgemeine
Verwaltung (anderorts für die Schulbedürfnisse), zu ver-
hindern, mußte man die neue Verordnung streng auf die

Bedürfnisse des Bauwesens aufbauen und in einem Schluß-
artikel die sinngemäße Anwendung auf andere Verwal-
tungszweige vorsehen.

Der ursprüngliche Antrag wurde von der Kommission
weittragend geändert, indem man für alle übrigen Ver-
gebungen und Lieferungen, die den Betrag von Fr. 1000.—
übersteigen, die Verordnung sinngemäß angewendet wissen
wollte. Die nähere Aufklärung im Gemeinderat ergab
dann aber, daß gerade der Gewerbestand, insbesondere
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ba§ Kleingewerbe, notmenbigerweife auSgefcßattet werben
müßte, wäßrenb man e§ jeßt auf bem ©ege ber regel=
mäßigen Abroecßslung fortlaufenb berücfficßtigen fann.
Großbetriebe töimen eben mancßmal billiger liefern al§
ber Kleinmeifter, oßne baß erftere „©eßmußfonfurrenj"
maeßen; müßte bie Gemeinbe naeß ben Grunbfäßen ber
©erorbnung für Sieferung non Nahrungsmitteln unb
ànberen ©erbraucßSgegenftänben für ba§ Kranfenßaus,
©aifenßaus ufro. ßanbeln, fo Jörnen bie Kleinbetriebe
in§ Hintertreffen, geßt teilt man jwifeßen Groß= unb
Kleinbetrieben, fo baß naeß unb naeß alle mit Sieferungen
bebaeßt werben tonnen. Naeß biefer Aufflärung faßen
bie Vertreter beS GewerbeftanbeS baooti ab, bem An=
trag ber Kommiffion auf unbebiugte ©ubmiffion bei allen
Arbeiten unb Sieferungen ber anbern Gemeinbebetriebe ju=
pftim.men ; genehmigt mürbe ber urfprünglicße Wortlaut.

C. 3er ÎDoritaut 6er neuen Swbmfffions«
»erorbnung.

®a bie neue ©erorbnung aueß in ben übrigen ©e=

ftimmungen noeß einige Neuerungen entßält unb ben
fünftigen 33erßältniffen unb Anfcßauungen Necßnung trägt,
alfo eine neujeitlicße Söfung biefer oielbefprocßenen fragen
bebeutet, folgt fie nacßfteßenb im notlen ©orttaut :

Gemeinde Rorschach.

Unordnung über die Umgebung von Bauarbeiten
Und Lieferungen. (Submissionsperordnung.)

I. Allgemeine ©eftimmungen unb Art her ©ergebung.
Art. 1. Allgemeiner ©ettbewerb. Alle Arbeiten

unb Sieferungen be§ ©auamteS finb in ber Neget öffent=
ließ auSjufcßreiben ; norbeßalten bleiben Art. 3 unb 4.

Art. 2. ©efeßränfter ©ettbemerb. ©ergebung
auf Grunb eineê befeßräntten ©ettbemerbei ift juläffig :

g) wenn biè $eit für eine öffentliche AuSfcßreibung
meßt auSreicßt; b) menu bie AuSfcßreibung p feinem an=
neßmbaren GrgebniS gefüßrt ßat; c) menn bie Arbeiten
unb Sieferungen nur oon einer befeßränften 3aßl »on
Unternehmern rießtig unb reeßtjeitig auSgefüßrt werben.

©efeßränfung ber ©ewerbung auf ba§ KantonS-- ober
@femeinbegebiet ift juläffiig ; fie ift in ber AuSfcßreibung
belannt ju geben. —

Art. 3. greißänbige ©ergebung. Oßne ©ett=
bewerb (freißänbig) fönnen Arbeiten unb Sieferungen oer=
geben werben : a) wenn ber ©oranfeßlag für bie einzelnen
©ergebungen ben ©etrag oon gr. 2500.— für £iefbau=
arbeiten ober gr. 1000.— für Hocßbauarbeiten meßt über*
fteigt; b) wenn cS fieß umarbeiten ßanbelt, beren AuS=

füßrung bringenb ift; r) wenn ißre Ausführung befom
bere ©efäßigung erforbert ober bureß ©atentfeßuß be--

feßränft ift; d) wenn es fieß um Grgänjung feßon aus=

ES
~
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gefeßriebener Arbeiten ßanbelt, bie eine felbftänbige Au§=

füßrung oßne ©eeinträcßtigung ber im ©au begriffenen
Arbeiten nießt juläßt ; e) wenn ber ©ettbewerb ju feinem
anneßmbaren Grgebnis» gefüßrt ßat.

Art. 4. AuSfüßrung bureß bie Gemeinbe. ®ie
Gemeinbe fann in eigener Negie Arbeiten auSfüßren :

a) bie ben gewößnlicßen Unterhalt befteßenber Anlagen
betreffen; b) bie ißre§ geringfügigen UmfangeS wege*
(Art. 3a) ben ©etrag oon gr. 2500.—, bejw. gr. 1000.—
nießt überfteigen; c) bie ben Gßarafter oon NotftanbS=
arbeiten tragen; a) bann, wenn ber ©ettbewerb ju feinem
anneßmbaren Grgebnis gefüßrt ßat; e) bie bureß bie

eigenen ©etriebe mit bem ftänbigen ©erfonal bureß*
gefüßrt werben fönnen.

Art 5. NotftanbSarbeiten. Über bie Art ber
2lusfüßrung ber NotftanbSarbeiten entfeßeibet oon galt
ju galt ber Gemeinberat.

II. AuSfcßreibung.

Art. 6. gortn unb gnßalt. 2)ie öffentliche AuS*
feßreibung, bie in ben amtlicßen ißublifation§organen ober
aueß in ber gaeßpreffe ju erfolgen ßat, foil in gebrängter
gorm alle für ben ©ewerber mistigen Angaben eut*

ßalten, iitSbefonbere bie ©ejeicßnung oon Gegenftanb
unb Umfang ber Arbeit unb Sieferung, fomie bie @in=

gabefrift unb bie Gingabeftelle.
Art. 7. Trennung naiß ©erufSarten; Sofe.

1. ®ie oerfißiebenen Arbeiten follen in ber Negel naeß

©erufSarten getrennt ausgefeßrieben werben. „Soweit tun»
ließ, ift bie ©ergebung fo ju jertegen, baß autß fleitie
Gemerbetreibenbe unb Hanbwerfer fieß bewerben fönnen.
2. ©enn bie ©ergebung einer Arbeit in Sofen beabfieß*

tigt wirb, ift bie§ feßon in ber Ausfcßreibung befannt

ju geben. 3« biefem pralle fönnen Angebote fowoßl für
bie Gefamtleiftung, wie für bie îeilleiftungen oerlangt
werben unb erfolgen.

Art. 8. Gingabebogen, Unterlagen. 1. 2)en
©ewerbern ift Ginficßt in bie ©ertragSbeftimmungen unb

Unterlagen ju gewäßren unb möglicßft ju erleicßtern.
Auf ©erlangen finb ißnen gegen Grftattung ber ©elbft-
foften, foweit möglicß, ^lanboppel ausßinjugeben. ®ie
Gingabebogen müffen bie Grfläruitg entßatten, baß ber
©ewerber fämtlicße ©ettbewerbSbebingungen eingefeßen
ßat unb fieß ißnen unterjießt. 2. ®ie Gingabebogen finb
ben ©ewerbern im Goppel unb foftenloS ju überlaffen.
©ie follen fämtlicße Hauptleiftungen, fowie alle erßeb-

ließen. Nebenleiftungen in befonberen ißoften angeben.
3. Über bie Art ber ArbeitSausfüßrung, bie Grmittlung
ber Süaße unb Gewicßte, fowie bie ©efcßaffenßeit ber

©auftoffe finb genaue Angaben ju rnaeßen unb nötigen'
falls bureß ©fijjen, ißläne, Grläuterungen, SJlaßberecß'

nungen, ©eifpiele unb ©ufter ju ergänjen. Abfällig^
©aupläne unb ©orerßebungen finb oorjulegen. 4. (Sollte

wäßrenb ber Auflagefrift eine Änberung ober Grgänjung
ber ©ebiitgungen, 'ißläne unb ©orlagen oorgenommen
werben, fo ift ßieoon fämtlicßen ©ewerbern recßtjeitiß
Kenntnis ju geben; nötigenfalls ift bie Giitgabefrift S"

oerlängern. 5. 3« befonbern gälten fann es ben
werbern überlaffen werben, ßinfidßtlicß ber ju wäßtenben
©auweifen unb Ginricßtungen eigene ©orfeßtäge einjw
reießen ; in ber AuSfcßreibuttg ift bas befannt ju geben-

Art. 9. GinßeitSpreiS unb Nacßmaß.
©ergebung foil womöglich naeß GinßeitSpreifen unb a^f

Nadjrnaß erfolgen. Gine ©aufeßatfumme barf nur bann

oerlangt werben, wenn ber Gegenftanb in allen feinen
Gigenfcßaften befannt gegeben worben ift. ®aS ©eo
faßren be§ Auf= unb Abbietens oon ©oranfcßlagSpreife^
ift unjuläffig.

Art. 10. jur AuSfüßrung ber Arbeite"'
1. gür bie Ausführung follen bie griften, fofern ^
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das Kleingewerbe, notwendigerweise ausgeschaltet werden
müßte, während man es jetzt auf dem Wege der regel-
mäßigen Abwechslung fortlaufend berücksichtigen kann.
Großbetriebe können eben manchmal billiger liefern als
der Kleinmeister, ohne daß erstere „Schmutzkonkurrenz"
machen; müßte die Gemeinde nach den Grundsätzen der
Verordnung für Lieferung von Nahrungsmitteln und
änderen Verbrauchsgegenständen für das Krankenhaus,
Waisenhaus usw. handeln, so kämen die Kleinbetriebe
ins Hintertreffen. Jetzt teilt man zwischen Groß- und
Kleinbetrieben, so daß nach und nach alle mit Lieferungen
bedacht werden können. Nach dieser Aufklärung sahen
die Vertreter des Gewerbestandes davon ab, dem An-
trag der Kommission auf unbedingte Submission bei allen
Arbeiten und Lieferungen der andern Gemeindebetriebe zu-
zustimmen; genehmigt wurde der ursprüngliche Wortlaut.

C Ver Wortlaut der neuen Submissions-
Verordnung.

Da die neue Verordnung auch in den übrigen Be-
stimmungen noch einige Neuerungen enthält und den
künftigen Verhältnissen und Anschauungen Rechnung trägt,
also eine neuzeitliche Lösung dieser vielbesprochenen Fragen
bedeutet, folgt sie nachstehend im vollen Wortlaut:

ktMtwae Hottchach.

verofàng über Sie Vergebung von Sanarbeiten
unü Lieferungen. (SudmiZîionîveroiMung.)

I. Allgemeine Bestimmungen und Art der Vergebung.
Art. 1. Allgemeiner Wettbewerb. Alle Arbeiten

und Lieferungen des Bauamtes sind in der Regel öffent-
lich auszuschreiben; vorbehalten bleiben Art. 3 und 4.

Art. 2. Beschränkter Wettbewerb. Vergebung
auf Grund eines beschränkten Wettbewerbes ist zulässig:

g) wenn die Zeit für eine öffentliche Ausschreibung
nicht ausreicht; b) wenn die Ausschreibung zu keinem an-
nehmbaren Ergebnis geführt hat; e) wenn die Arbeiten
und Lieferungen nur von einer beschränkten Zahl von
Unternehmern richtig und rechtzeitig ausgeführt werden.

Beschränkung dxr Bewerbung auf das Kantons- oder
Äemeindegebiet ist zulässiig; sie ist in der Ausschreibung
bekannt zu geben. —

Art. 3. Freihändige Vergebung. Ohne Wett-
bewerb (freihändig) können Arbeiten und Lieferungen ver-
geben werden: s) wenn der Voranschlag für die einzelnen
Vergebungen den Betrag von Fr. 2500.— für Tiefbau-
arbeiten oder Fr. 1000.— für Hochbauarbeiten nicht über-
steigt; b) wenn es sich um Arbeiten handelt, deren Aus-
führung dringend ist; e) wenn ihre Ausführung beson-
dere Befähigung erfordert oder durch Patentschutz be-

schränkt ist; 0) wenn es sich um Ergänzung schon aus-
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geschriebener Arbeiten handelt, die eine selbständige Aus-
führung ohne Beeinträchtigung der im Bau begriffenen
Arbeiten nicht zuläßt; e) wenn der Wettbewerb zu keinem

annehmbaren Ergebnis geführt hat.
Art. 4. Ausführung durch die Gemeinde. Die

Gemeinde kann in eigener Regie Arbeiten ausführen:
g) die den gewöhnlichen Unterhalt bestehender Anlagen
betreffen; d) die ihres geringfügigen Umfanges wegen
(Art. 3u) den Betrag von Fr. 2500.—, bezw. Fr. 1000.—
nicht übersteigen; e.) die den Charakter von Notstands-
arbeiten tragen; o) dann, wenn der Wettbewerb zu keinem

annehmbaren Ergebnis geführt hat; e) die durch die

eigenen Betriebe mit dem ständigen Personal durch-
geführt werden können.

Art 5. Notstandsarbeiten. Über die Art der
Ausführung der Notstandsarbeiten entscheidet von Fall
zu Fall der Gemeinderat.

II. Ausschreibung.

Art. 6. Form und Inhalt. Die öffentliche Aus-
schreibung, die in den amtlichen Publikationsorganen oder

auch in der Fachpresse zu erfolgen hat, soll in gedrängter
Form alle für den Bewerber wichtigen Angaben ent-
halten, insbesondere die Bezeichnung von Gegenstand
und Umfang der Arbeit und Lieferung, sowie die Ein-
gabefrist und die Eingabestelle.

Art. 7. Trennung nach Berufsarten; Lose.
1. Die verschiedenen Arbeiten sollen in der Regel nach

Berufsarten getrennt ausgeschrieben werden. Soweit tun-
lich, ist die Vergebung so zu zerlegen, daß auch kleine
Gewerbetreibende und Handwerker sich bewerben können.
2. Wenn die Vergebung einer Arbeit in Losen beabsich-

tigt wird, ist dies schon in der Ausschreibung bekannt

zu geben. In diesem Falle können Angebote sowohl für
die Gesamtleistung, wie für die Teilleistungen verlangt
werden und erfolgen.

Art. 8. Eingabebogen, Unterlagen. 1. Den
Bewerbern ist Einsicht in die Vertragsbestimmungen und
Unterlagen zu gewähren und möglichst zu erleichtern.
Auf Verlangen sind ihnen gegen Erstattung der Selbst-
kosten, soweit möglich, Plandoppel aushinzugeben. Die
Eingabebogen müssen die Erklärung enthalten, daß der
Bewerber sämtliche Wettbewerbsbedingungen eingesehen

hat und sich ihnen unterzieht. 2. Die Eingabebogen sind
den Bewerbern im Doppel und kostenlos zu überlassen.
Sie sollen sämtliche Hauptleistungen, sowie alle erheb-

lichen. Nebenleistungen in besonderen Posten angeben-
3. Über die Art der Arbeitsausführung, die Ermittlung
der Maße und Gewichte, sowie die Beschaffenheit der

Baustoffe sind genaue Angaben zu machen und nötigen-
falls durch Skizzen, Pläne, Erläuterungen, Maßberech-

nungen, Beispiele und Muster zu ergänzen. Allfällige
Baupläne und Vorerhebungen find vorzulegen. 4. Sollte
während der Auflagefrist eine Änderung oder Ergänzung
der Bedingungen, Pläne und Vorlagen vorgenommen
werden, so ist hievon sämtlichen Bewerbern rechtzeitig
Kenntnis zu geben; nötigenfalls ist die Eingabefrist zn

verlängern. 5. In besondern Fällen kann es den Be-

Werbern überlassen werden, hinsichtlich der zu wählenden
Bauweisen und Einrichtungen eigene Vorschläge einzn-

reichen; in der Ausschreibung ist das bekannt zu geben-

Art. 9. Einheitspreis und Nachmaß. Die

Vergebung soll womöglich nach Einheitspreisen und ans

Nachmaß erfolgen. Eine Pauschalsumme darf nur dann

verlangt werden, wenn der Gegenstand in allen seinen

Eigenschaften bekannt gegeben worden ist. Das Ver-

fahren des Auf- und Abbietens von Voranschlagspreisen
ist unzulässig.

Art. 10. Zeit zur Ausführung der Arbeiten-
1. Für die Ausführung sollen die Fristen, sofern r-
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fid) ntdjt um bring ließe Arbeiten ober Ciefevuitgen f)an= |

belt, jo reichlich bemeffen werben, baf; fie aucf) oon
fleineren Unternehmern unb £>anbroerfern eingehalten
toerben fönnen. 2. Arbeiten, bie fid) ju jeber gaßreS*
Seit ausführen laffen, foüen womöglich fo frühzeitig aus*
gefcßrieben werben, baß fie in ber für ba§ betreffenbe
(Seroerbe ftitten Qeit aufgeführt werben tonnen.

Art. 11. grift jur ©inreidfung ber Singebote.
Sie ©ingabefrift ift fo feftsufeßen, baß ben Seroerbern
genügenb $eit bleibt sur grünbtictjen Prüfung ber Unter*
lagen, foroie sur Berechnung unb Aufteilung ißrer Sin*
geböte; fie foil in ber Siegel minbeftens 14 Stage betragen.

(@d)luß folgt.)

Sftöfretyretfe î>er 3ufunft
(Komfponbens.)

Unter biefem Sitel erftattete bie „Bereinigung
beutfdher ÜRöbelinbuftrieUer" ein ©utachten an baS
KriegSwucheramt in SreSben auf bie für baS §oIs=
geroerbe wichtige grage, roie fidh bie greife für Stöbet
in ber 3ufunft borauffidhtlid^ geftalten bürften. @S

ift bielleicht bon Sinken, aud) bie ©dhroeiger Sntereffenten
bas roidjtigfte au§ biefem @ittad)ten roiffen ju täjfen:

„®ine Berbilligung ber greife in ber ^o!g=
inbuftrie, fpfjieH in ber SRöbctfabrifation, liegt bollig
außer bem ©ereile ber äRöglid)f eit. Side
Anzeichen fpreößen im ©egenteil bafür, baß auf abfeßbare
$eit hinaus SDtöbet nod) teurer werben als jeßt. Siefe
Anficht ift folgenbermaßen ju Begrünöen: Abgefefjen
bon ben fid) ftets erhößenben Arbeitslöhnen — äugen*
blidiid) wirb feit äBocßen allenthalben geftreift, roeil bie
Arbeiter eine ßoßnberbeffetung um 50 Pfennig für bie
Stunbe beanfprudjen, in ben ©roßftäbten ferner eine
^erfurjung ber Arbeitszeit bon 48 auf 46 ©tunben
mit ßobnauSgteicß, roeil fie ferner bezahlte gerien bexlangen
unb außerbem ein fReicßStarif mit SOÎinbeftlohnen an»
9eftrebt roirb — fteigen bie .^oljpreife ins Ungeahnte;
ä-B. werben für ©icßenßols, weldjeS im grieben 150 SRarf
bto Kubifmeter gefoftet hat, bereits jeßt 850 Sftarf unb
für auêgefud)te ÜBare 1000 iDîarf bezahlt. Siefiolz»
bbeife werben filler nod) weiter fteigen, roeil

ÇauplprobuftionSgebiete Dftpreußen, Sanzig, Sßorn,
Bremberg burd) ben griebenSbertrag gang ober gum
4ril berloren gehen fönnen, ©tfaß-Cotßringen, gleichfalls
eine ^olgqueüe, berloren geht, bie ©ifel befeßt bleibt nnb
jnfolgebeffen fein £oIz barauS für ben beutfcßen SRarft
"^ogen werben fann. ©in weiteres großes ©ebiet, aus

bem $olz fam, De ft er reich ift gleichfalls gum Seil
berfcßloffen, namentlich Sfcßed)o Sloroafien. Sazu
fommt noch, bah borauSfichtlich große Beftänbe an |>olz
an bie ©ntente abgeliefert werben müffen. Ser preußifcße
gorftfiSfuS hat bereits erflärt, baß er ade Anregungen
wegen ©inführung bon fRicßtpreifen für |rolz abfcßlägig
befcßeiben unb auf bem ©hftem ber Auftionen befteßen
müffe. Sie ißrobuftionSfoften, Arbeitslöhne, gußrlößne
ic.-finb berartig geftiegen, baß an ffticßtpreife gar nicht
SU benfen fei. SieS alles weift alfo untrüglich barauf
hin, baß bie ^olspreife inS Ungemeffene fteigen werben.

Um ben S e i m bürfte eS noch fcßlimmer fteßen. Sie
Belieferung am Cetmmarft ift berart ungenügenb, baß
tpanbroerf unb Snbuftrie nur auf Schleichwegen baS

nötige ©rgänsungSquantum ftch befchaffen fönnen unb
bafür ftatt beS amtlichen ißreifeS bon 450 SWarf pro
100 kg 1100 bis 1200 SRarf zahlen müffen. Scßetlad,
ber im ^rieben 2.40 SRatf baS fßfunb foftete, ift heute
felbft für 60 bis 70 fDtarf nicht mehr su haben. Sie
greife für SRarmor unb ©las ftnb gewattig geftiegen,
SJÎetaôe aller Art um baS fünfsigfache, furs, eâ ift mit einer
mefenttidjen weiteren Steigerung beS gertigfabrifateS
SU rechnen. Auch auf bem iß o Ift er mar ft ift eine

außergewöhnliche Seuerung eingetreten für ©urten, Steffel,
Sute, giber, iRoßhaar, Stoffe aller Art, befonberS ©aum*
wolle unb SBoHe.

@S fteht unumftößtich feft,.baß in ber SRöbelfabrifation
unb im reellen 2Röbett)anbel nur ein gans beftimmter
©ewinnauffdhlag, ber Spefen unb normalen Slußen su
beden hat, genommen würbe, niemals SEßaren surüdE*
gehalten unb fpefulatibe ©ewinnauffchläge bertangt
werben finb. Sîur wenn bieS ber galt wäre, fönnte
man auf eine ©erbiüigung ber SRöbel gätjlen. Sie
bielerortS h^umgebotene Sîeuigfeit, es Beftehe reiches
Angebot bon SDcöbeln, ift ein fßhantafiegebilbe. 3n unferer
Bereinigung finb Snbuftrie unb §anbwetf in gans
Seutfäjtanb bereinigt. @S berichtenfämtlidheÜRitglieber,
baß fie bis in ben §erbft hi«etn boll befchäftigt finb
unb Aufträge nicht mehr annehmen fönnen. Sie Klein*
möbelinbuftrie berichtet, baß fie auf ber Seipsiger äfteffe
berart große Aufträge erhatten habe, baß fie bis SRobember

befchäftigt fei. ©in befonberS größer SRangel an SBare

herrfdjt für Schlafzimmer unb <3peifesimmer.
Sie ©ißmöbelinbuftrie bedangt für einige Sußenb Stühle
3 bis 4 äRonate Sieferseit u. f. w. Sasu fommen noch
Sransportfchwierigfeiten, bie bie Cage noch mißlicher
geftalten helfen.

Alles sufammengenommen, bie erhöhten Arbeitslöhne,
bie berfürste Arbeitszeit, bie h^heu s^m Seil un*
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delt, so reichlich bemessen werden, daß sie auch von
kleineren Unternehmern und Handwerkern eingehalten
werden können. 2. Arbeiten, die sich zu jeder Jahres-
zeit ausführen lassen, sollen womöglich so frühzeitig aus-
geschrieben werden, daß sie in der für das betreffende
Gewerbe stillen Zeit ausgeführt werden können.

Art. 11. Frist zur Einreichung der Angebote.
Die Eingabefrist ist so festzusetzen, daß den Bewerbern
genügend Zeit bleibt zur gründlichen Prüfung der Unter-
lagen, sowie zur Berechnung und Aufstellung ihrer An-
geböte; sie soll in der Regel mindestens 14 Tage betragen.

(Schluß folgt.)

Möbelpreise der Zukunft.
(Korrespondenz.)

Unter diesem Titel erstattete die „Vereinigung
deutscher Möbelindustrieller" ein Gutachten an das
Kriegswucheramt in Dresden auf die für das Holz-
gewerbe wichtige Frage, wie sich die Preise für Möbel
in der Zukunft voraussichtlich gestalten dürften. Es
ist vielleicht von Nutzen, auch die Schweizer Interessenten
das wichtigste aus diesem Gutachten wissen zu lassen :

„Eine Verbilligung der Preise in der Holz-
industrie, speziell in der Möbelfabrikation, liegt völlig
außer dem Bereiche der Möglichkeit. Alle
Anzeichen sprechen im Gegenteil dafür, daß auf absehbare
Zeit hinaus Möbel noch teurer werden als jetzt. Diese
Ansicht ist folgendermaßen zu begründen: Abgesehen
von den sich stets erhöhenden Arbeitslöhnen — äugen-
blicklich wird seit Wochen allenthalben gestreikt, weil die
Arbeiter eine Lohnverbesserung um 50 Pfennig für die
Stunde beanspruchen, in den Großstädten ferner eine
Verkürzung der Arbeitszeit von 48 auf 46 Stunden
wit Lohnausgleich, weil sie ferner bezahlte Ferien verlangen
und außerdem ein Reichstarif mit Mindestlöhnen an-
gestrebt wird — steigen die Holzpreise ins Ungeahnte;
à-B. werden für Eichenholz, welches im Frieden 150 Mark
Wo Kubikmeter gekostet hat, bereits jetzt 850 Mark und
>ür ausgesuchte Ware 1000 Mark bezahlt. Die Holz-
preise werden sicher noch weiter steigen, weil
bie Hauptproduktionsgebiete Ostpreußen, Danzig, Thorn,
Vromberg durch den Friedensvertrag ganz oder zum
Teil verloren gehen können, Elsaß-Lothringen, gleichfalls
swe Holzquelle, verloren geht, die Eifel besetzt bleibt und
wfvlgedessen kein Holz daraus für den deutschen Markt
bezogen werden kann. Ein weiteres großes Gebiet, aus

dem Holz kam, Oesterreich ist gleichfalls zum Teil
verschlossen, namentlich Tschecho-Slowakien. Dazu
kommt noch, daß voraussichtlich große Bestände an Holz
an die Entente abgeliefert werden müssen. Der preußische
Forstfiskus hat bereits erklärt, daß er alle Anregungen
wegen Einführung von Richtpreisen für Holz abschlägig
bescheiden und auf dem System der Auktionen bestehen
müsse. Die Produktionskosten, Arbeitslöhne, Fuhrlöhne
ic..sind derartig gestiegen, daß an Richtpreise gar nicht
zu denken sei. Dies alles weist also untrüglich darauf
hin, daß die Holzpreise ins Ungemessene steigen werden.

Um den Leim dürfte es noch schlimmer stehen. Die
Belieferung am Leimmarkt ist derart ungenügend, daß
Handwerk und Industrie nur auf Schleichwegen das
nötige Ergänzungsquantum sich beschaffen können und
dafür statt des amtlichen Preises von 450 Mark pro
100 1100 bis 1200 Mark zahlen müssen. Schellack,
der im Frieden 2.40 Mark das Pfund kostete, ist heute
selbst für 60 bis 70 Mark nicht mehr zu haben. Die
Preise für Marmor und Glas sind gewaltig gestiegen,
Metalle aller Art um das fünfzigfache, kurz, es ist mit einer
wesentlichen weiteren Steigerung des Fertigfabrikates
zu rechnen. Auch auf dem Polstermarkt ist eine

außergewöhnliche Teuerung eingetreten für Gurten, Nessel,

Jute, Fiber, Roßhaar, Stoffe aller Art, besonders Baum-
wolle und Wolle.

Es steht unumstößlich fest,.daß in der Möbelfabrikation
und im reellen Möbelhandel nur ein ganz bestimmter
Gewinnaufschlag, der Spesen und normalen Nutzen zu
decken hat, genommen wurde, niemals Waren zurück-
gehalten und spekulative Gewinnaufschläge verlangt
worden sind. Nur wenn dies der Fall wäre, könnte
man auf eine Verbilligung der Möbel zählen. Die
vielerorts herumgebotene Neuigkeit, es bestehe reiches
Angebot von Möbeln, ist ein Phantasiegebilde. In unserer
Vereinigung sind Industrie und Handwerk in ganz
Deutschland vereinigt. Es berichten sämtliche Mitglieder,
daß sie bis in den Herbst hinein voll beschäftigt sind
und Aufträge nicht mehr annehmen können. Die Klein-
Möbelindustrie berichtet, daß sie auf der Leipziger Messe
derart große Aufträge erhalten habe, daß sie bis November
beschäftigt sei. Ein besonders größer Mangel an Ware
herrscht für Schlafzimmer und Speisezimmer.
Die Sitzmöbelindustrie verlangt für einige Dutzend Stühle
3 bis 4 Monate Lieferzeit u. f. w. Dazu kommen noch
Transportschwierigkeiten, die die Lage noch mißlicher
gestalten helfen.

Alles zusammengenommen, die erhöhten Arbeitslöhne,
die verkürzte Arbeitszeit, die hohen zum Teil un-
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